
Vertrag über die Teilnahme am Lehrgang Internationale/-r 

Messemanager/-in (zert.)

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Lehrgang „Internationale/-r 
Messemanager/-in (zert.)“, durchgeführt in Kooperation zwischen der 
Akademie Messe Frankfurt und dem IST-Studieninstitut für Kommunikation, 
an. Mein Vertragspartner ist die Akademie Messe Frankfurt, 
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

Ort, Datum Unterschrift Lehrgangsteilnehmer/-in

Name, Vorname

Geburtsdatum 

Straße 

PLZ / Ort 

Telefon  tagsüber

Telefax  tagsüber

Mobil

E-Mail 

Position/Abteilung

Derzeitiger Arbeitgeber 

Ausbildungs-/Berufsabschluss 

Zahlungsvereinbarung

Die Lehrgangsgebühr in Höhe von 3.200 € (inklusive Anmeldegebühr in 
Höhe von 100 €, exklusive Prüfungsgebühr) bezahle ich innerhalb von            
14 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Ratenzahlung ist möglich, wobei 
die letzte Rate vor der Abschlussklausur eingegangen sein muss.

�Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse im Rahmen von 
Lehrgangsteilnehmerlisten an IST- bzw. Akademie Studienteilnehmer 
weitergereicht wird.

� Ich habe die Vertragsbedingungen der Akademie Messe Frankfurt 

zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.

Veranstaltungsnummer: 965

Anmeldung an Fax-Nr. 0 211 77 92 37 27
Frau Kristin Wittmütz
IST-Studieninstitut für Kommunikation

privat

privat



GmbH für den Lehrgang Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)

Veranstalter:

Akademie Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

IST-Studieninstitut für Kommunikation

1. Anmeldung, Teilnahmevertrag

Durch Rücksendung des ausgefüllten Anmeldeformulars oder Zusendung einer schriftlichen Buchung per
Post, Fax oder E-Mail und unsere schriftliche Bestätigung der Anmeldung kommt der Vertrag über die

Teilnahme an dem Lehrgang zustande. Vertragspartner des Lehrgangsteilnehmers (LT) ist die Akademie
Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

Eine Anmeldung kann ohne Angabe von Gründen durch die Akademie Messe Frankfurt zurückgewiesen
werden.

2. Lehrgangsgebühren

Bei der genannten Lehrgangsgebühr handelt es sich um den Endpreis, da der Lehrgang durch das
Regierungspräsidium Darmstadt von der Mehrwertsteuer befreit wurde. Die Seminargebühr ist 14 Tage

nach Rechnungserhalt in voller Höhe zu entrichten. Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig.
3. Unterrichtspflicht

Der LT verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht. Am letzten Unterrichtstag erhält der
LT einen Lehrgangsnachweis. Dieser ist zum Test durch die Merkur Internationale Fachhochschule

Karlsruhe mitzuführen. Zugelassen wird nur, wer die Mindestanzahl an Seminaren nachweisen kann.
4. Eigenstudium und Nacharbeit

Die Akademie Messe Frankfurt verpflichtet sich, dem LT die notwendigen Kenntnisse für die
Abschlussklausur zu vermitteln. Dem LT ist bekannt, dass ein erfolgreiches Bestehen dieser Klausur

zusätzlich zum Unterricht selbständige Eigenstudium und Nachbereitung voraussetzt. Bei Nichtbestehen
der Klausur sind jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen.

5. Abschluss

Die Weiterbildung endet mit einer internen Leistungsfeststellung durch die Akademie Messe Frankfurt
und das IST-Studieninstitut für Kommunikation. Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist eine

Anwesenheit von 80 %, die erfolgreiche Teilnahme an allen lehrgangsinternen Tests sowie die Bezahlung
der Lehrgangsgebühren. Die schriftliche Klausur und die mündliche Prüfung erfolgen durch die Merkur

Internationale Fachhochschule Karlsruhe durch Prof. Stefan Luppold. Bei erfolgreichem Abschluss
erhalten die Teilnehmer den Titel „Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)“

6. Lehrgangsabsage

Sollte die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH einen Lehrgang aus wichtigen Gründen (z.B.
höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl – weniger als zehn Personen) absagen müssen, erstatten wir
umgehend die bezahlte Lehrgangsgebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Messe

Frankfurt Medien und Service GmbH ist in solchen Fällen insbesondere nicht zum Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet.

7. Stornierung durch den Teilnehmer

Bei Eingang einer schriftlichen Stornierung der Anmeldung bis zu 15 Werktagen vor Lehrgangsbeginn
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 100,--. Danach, bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers
berechnen wir die gesamte Lehrgangsgebühr. Selbstverständlich ist, nach schriftlicher Information, eine

Vertretung des Teilnehmers möglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine telefonischen

GmbH für den Lehrgang Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)

Veranstalter:

Akademie Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

IST-Studieninstitut für Kommunikation

1. Anmeldung, Teilnahmevertrag

Durch Rücksendung des ausgefüllten Anmeldeformulars oder Zusendung einer schriftlichen Buchung per
Post, Fax oder E-Mail und unsere schriftliche Bestätigung der Anmeldung kommt der Vertrag über die

Teilnahme an dem Lehrgang zustande. Vertragspartner des Lehrgangsteilnehmers (LT) ist die Akademie
Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

Eine Anmeldung kann ohne Angabe von Gründen durch die Akademie Messe Frankfurt zurückgewiesen
werden.

2. Lehrgangsgebühren

Bei der genannten Lehrgangsgebühr handelt es sich um den Endpreis, da der Lehrgang durch das
Regierungspräsidium Darmstadt von der Mehrwertsteuer befreit wurde. Die Seminargebühr ist 14 Tage

nach Rechnungserhalt in voller Höhe zu entrichten. Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig.
3. Unterrichtspflicht

Der LT verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht. Am letzten Unterrichtstag erhält der
LT einen Lehrgangsnachweis. Dieser ist zum Test durch die Merkur Internationale Fachhochschule

Karlsruhe mitzuführen. Zugelassen wird nur, wer die Mindestanzahl an Seminaren nachweisen kann.
4. Eigenstudium und Nacharbeit

Die Akademie Messe Frankfurt verpflichtet sich, dem LT die notwendigen Kenntnisse für die
Abschlussklausur zu vermitteln. Dem LT ist bekannt, dass ein erfolgreiches Bestehen dieser Klausur

zusätzlich zum Unterricht selbständige Eigenstudium und Nachbereitung voraussetzt. Bei Nichtbestehen
der Klausur sind jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen.

5. Abschluss

Die Weiterbildung endet mit einer internen Leistungsfeststellung durch die Akademie Messe Frankfurt
und das IST-Studieninstitut für Kommunikation. Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist eine

Anwesenheit von 80 %, die erfolgreiche Teilnahme an allen lehrgangsinternen Tests sowie die Bezahlung
der Lehrgangsgebühren. Die schriftliche Klausur und die mündliche Prüfung erfolgen durch die Merkur

Internationale Fachhochschule Karlsruhe durch Prof. Stefan Luppold. Bei erfolgreichem Abschluss
erhalten die Teilnehmer den Titel „Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)“

6. Lehrgangsabsage

Sollte die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH einen Lehrgang aus wichtigen Gründen (z.B.
höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl – weniger als zehn Personen) absagen müssen, erstatten wir
umgehend die bezahlte Lehrgangsgebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Messe

Frankfurt Medien und Service GmbH ist in solchen Fällen insbesondere nicht zum Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet.

7. Stornierung durch den Teilnehmer

Bei Eingang einer schriftlichen Stornierung der Anmeldung bis zu 15 Werktagen vor Lehrgangsbeginn
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 100,--. Danach, bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers
berechnen wir die gesamte Lehrgangsgebühr. Selbstverständlich ist, nach schriftlicher Information, eine

Vertretung des Teilnehmers möglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine telefonischen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH für 

den Lehrgang Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)

Veranstalter:

Akademie Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

IST-Studieninstitut für Kommunikation

1. Anmeldung, Teilnahmevertrag

Durch Rücksendung des ausgefüllten Anmeldeformulars oder Zusendung einer schriftlichen Buchung 
per Post, Fax oder E-Mail und unsere schriftliche Bestätigung der Anmeldung kommt der Vertrag über 
die Teilnahme an dem Lehrgang zustande. Vertragspartner des Lehrgangsteilnehmers (LT) ist die 
Akademie Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.
Eine Anmeldung kann ohne Angabe von Gründen durch die Akademie Messe Frankfurt 
zurückgewiesen werden.

2. Lehrgangsgebühren

Bei der genannten Lehrgangsgebühr handelt es sich um den Endpreis, da der Lehrgang durch das 
Regierungspräsidium Darmstadt von der Mehrwertsteuer befreit wurde. Die Seminargebühr ist 14 Tage 
nach Rechnungserhalt in voller Höhe zu entrichten. Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig.

3. Unterrichtspflicht

Der LT verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht. Am letzten Unterrichtstag erhält der 
LT einen Lehrgangsnachweis. Dieser ist zum Test durch die Merkur Internationale Fachhochschule 
Karlsruhe mitzuführen. Zugelassen wird nur, wer die Mindestanzahl an Seminaren nachweisen kann.

4. Eigenstudium und Nacharbeit

Die Akademie Messe Frankfurt verpflichtet sich, dem LT die notwendigen Kenntnisse für die 
Abschlussklausur zu vermitteln. Dem LT ist bekannt, dass ein erfolgreiches Bestehen dieser Klausur 
zusätzlich zum Unterricht selbständige Eigenstudium und Nachbereitung voraussetzt. Bei 
Nichtbestehen der Klausur sind jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen.

5. Abschluss

Die Weiterbildung endet mit einer internen Leistungsfeststellung durch die Akademie Messe Frankfurt 
und das IST-Studieninstitut für Kommunikation. Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist eine 
Anwesenheit von 80 %, die erfolgreiche Teilnahme an allen lehrgangsinternen Tests sowie die 
Bezahlung der Lehrgangsgebühren. Die schriftliche Klausur und die mündliche Prüfung erfolgen durch 
die Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe durch Prof. Stefan Luppold. Bei erfolgreichem 
Abschluss erhalten die Teilnehmer den Titel „Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)“

6. Lehrgangsabsage

Sollte die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH einen Lehrgang aus wichtigen Gründen (z.B. 
höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl – weniger als zehn Personen) absagen müssen, erstatten 
wir umgehend die bezahlte Lehrgangsgebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die 
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH ist in solchen Fällen insbesondere nicht zum Ersatz von 
Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet.

7. Stornierung durch den Teilnehmer

Bei Eingang einer schriftlichen Stornierung der Anmeldung bis zu 15 Werktagen vor Lehrgangsbeginn 
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 100,--. Danach, bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers 
berechnen wir die gesamte Lehrgangsgebühr. Selbstverständlich ist, nach schriftlicher Information, eine 
Vertretung des Teilnehmers möglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine telefonischen



GmbH für den Lehrgang Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)

Veranstalter:

Akademie Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

IST-Studieninstitut für Kommunikation

1. Anmeldung, Teilnahmevertrag

Durch Rücksendung des ausgefüllten Anmeldeformulars oder Zusendung einer schriftlichen Buchung per
Post, Fax oder E-Mail und unsere schriftliche Bestätigung der Anmeldung kommt der Vertrag über die

Teilnahme an dem Lehrgang zustande. Vertragspartner des Lehrgangsteilnehmers (LT) ist die Akademie
Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

Eine Anmeldung kann ohne Angabe von Gründen durch die Akademie Messe Frankfurt zurückgewiesen
werden.

2. Lehrgangsgebühren

Bei der genannten Lehrgangsgebühr handelt es sich um den Endpreis, da der Lehrgang durch das
Regierungspräsidium Darmstadt von der Mehrwertsteuer befreit wurde. Die Seminargebühr ist 14 Tage

nach Rechnungserhalt in voller Höhe zu entrichten. Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig.
3. Unterrichtspflicht

Der LT verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht. Am letzten Unterrichtstag erhält der
LT einen Lehrgangsnachweis. Dieser ist zum Test durch die Merkur Internationale Fachhochschule

Karlsruhe mitzuführen. Zugelassen wird nur, wer die Mindestanzahl an Seminaren nachweisen kann.
4. Eigenstudium und Nacharbeit

Die Akademie Messe Frankfurt verpflichtet sich, dem LT die notwendigen Kenntnisse für die
Abschlussklausur zu vermitteln. Dem LT ist bekannt, dass ein erfolgreiches Bestehen dieser Klausur

zusätzlich zum Unterricht selbständige Eigenstudium und Nachbereitung voraussetzt. Bei Nichtbestehen
der Klausur sind jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen.

5. Abschluss

Die Weiterbildung endet mit einer internen Leistungsfeststellung durch die Akademie Messe Frankfurt
und das IST-Studieninstitut für Kommunikation. Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist eine

Anwesenheit von 80 %, die erfolgreiche Teilnahme an allen lehrgangsinternen Tests sowie die Bezahlung
der Lehrgangsgebühren. Die schriftliche Klausur und die mündliche Prüfung erfolgen durch die Merkur

Internationale Fachhochschule Karlsruhe durch Prof. Stefan Luppold. Bei erfolgreichem Abschluss
erhalten die Teilnehmer den Titel „Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)“

6. Lehrgangsabsage

Sollte die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH einen Lehrgang aus wichtigen Gründen (z.B.
höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl – weniger als zehn Personen) absagen müssen, erstatten wir
umgehend die bezahlte Lehrgangsgebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Messe

Frankfurt Medien und Service GmbH ist in solchen Fällen insbesondere nicht zum Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet.

7. Stornierung durch den Teilnehmer

Bei Eingang einer schriftlichen Stornierung der Anmeldung bis zu 15 Werktagen vor Lehrgangsbeginn
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 100,--. Danach, bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers
berechnen wir die gesamte Lehrgangsgebühr. Selbstverständlich ist, nach schriftlicher Information, eine

Vertretung des Teilnehmers möglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine telefonischen

GmbH für den Lehrgang Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)

Veranstalter:

Akademie Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

IST-Studieninstitut für Kommunikation

1. Anmeldung, Teilnahmevertrag

Durch Rücksendung des ausgefüllten Anmeldeformulars oder Zusendung einer schriftlichen Buchung per
Post, Fax oder E-Mail und unsere schriftliche Bestätigung der Anmeldung kommt der Vertrag über die

Teilnahme an dem Lehrgang zustande. Vertragspartner des Lehrgangsteilnehmers (LT) ist die Akademie
Messe Frankfurt, Messe Frankfurt Medien und Service GmbH.

Eine Anmeldung kann ohne Angabe von Gründen durch die Akademie Messe Frankfurt zurückgewiesen
werden.

2. Lehrgangsgebühren

Bei der genannten Lehrgangsgebühr handelt es sich um den Endpreis, da der Lehrgang durch das
Regierungspräsidium Darmstadt von der Mehrwertsteuer befreit wurde. Die Seminargebühr ist 14 Tage

nach Rechnungserhalt in voller Höhe zu entrichten. Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig.
3. Unterrichtspflicht

Der LT verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht. Am letzten Unterrichtstag erhält der
LT einen Lehrgangsnachweis. Dieser ist zum Test durch die Merkur Internationale Fachhochschule

Karlsruhe mitzuführen. Zugelassen wird nur, wer die Mindestanzahl an Seminaren nachweisen kann.
4. Eigenstudium und Nacharbeit

Die Akademie Messe Frankfurt verpflichtet sich, dem LT die notwendigen Kenntnisse für die
Abschlussklausur zu vermitteln. Dem LT ist bekannt, dass ein erfolgreiches Bestehen dieser Klausur

zusätzlich zum Unterricht selbständige Eigenstudium und Nachbereitung voraussetzt. Bei Nichtbestehen
der Klausur sind jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen.

5. Abschluss

Die Weiterbildung endet mit einer internen Leistungsfeststellung durch die Akademie Messe Frankfurt
und das IST-Studieninstitut für Kommunikation. Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist eine

Anwesenheit von 80 %, die erfolgreiche Teilnahme an allen lehrgangsinternen Tests sowie die Bezahlung
der Lehrgangsgebühren. Die schriftliche Klausur und die mündliche Prüfung erfolgen durch die Merkur

Internationale Fachhochschule Karlsruhe durch Prof. Stefan Luppold. Bei erfolgreichem Abschluss
erhalten die Teilnehmer den Titel „Internationale/-r Messemanager/-in (zert.)“

6. Lehrgangsabsage

Sollte die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH einen Lehrgang aus wichtigen Gründen (z.B.
höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl – weniger als zehn Personen) absagen müssen, erstatten wir
umgehend die bezahlte Lehrgangsgebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Messe

Frankfurt Medien und Service GmbH ist in solchen Fällen insbesondere nicht zum Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet.

7. Stornierung durch den Teilnehmer

Bei Eingang einer schriftlichen Stornierung der Anmeldung bis zu 15 Werktagen vor Lehrgangsbeginn
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 100,--. Danach, bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers
berechnen wir die gesamte Lehrgangsgebühr. Selbstverständlich ist, nach schriftlicher Information, eine

Vertretung des Teilnehmers möglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine telefonischen

Stornierungen oder Umbuchungen vornehmen können.

8. Terminänderung/Dozentenwechsel

In Ausnahmefällen ist eine Terminänderung, eine Umgestaltung des Lehrgangsablaufs oder ein
Dozentenwechsel notwendig. Änderungen dieser Art berechtigen den Teilnehmer weder zum Rücktritt
noch zur Minderung der Teilnahmegebühr.

9. Hausordnung

Die Hausordnungen der Messe Frankfurt ist einzuhalten. LT, die diese missachten oder durch ihr
Verhalten den Lehrgangsbetrieb und -ablauf stören, können von der Akademie Messe Frankfurt und 
dem IST-Studieninstitut für Kommunikation von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall besteht kein Anspruch auf Erstattung geleisteter Zahlungen.

10. Haftung

Im Übrigen haftet die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH für Schäden des Teilnehmers nur
unbeschränkt, sofern diese auf ihr vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen haftet sie nur bei einer Verletzung einer ihrer wesentlichen
Vertragspflichten (Kardinalpflicht). In diesem Fall ist ihre Haftung auf den vertragstypischen und bei
Vertragsschluss vorhersehbaren, unmittelbaren Schaden des Teilnehmers beschränkt. Dies gilt auch 
für Pflichtverletzungen durch gesetzliche Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen. Die Haftung wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt von dieser
Haftungsbeschränkung unberührt.

11. Urheberrechte

Sämtliche Lehrgangsunterlagen dürfen vor, während und nach dem Lehrgang ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung durch uns nicht vervielfältigt, nachgedruckt oder an Dritte weitergegeben 
werden. Alle Lehrgangsunterlagen und Skripte sind einzig und allein zur persönlichen Nutzung des 
Teilnehmers bestimmt und unterliegen dem Urheberrecht. Wir behalten uns sämtliche Eigentums- und 
Urheberrechte an den überlassenen Unterlagen vor.

12. Sonstige Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Teilnehmer ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine solche ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich zulässiger Weise möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt für 
die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.
Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des deutschen Rechts. Gerichtsstand ist, sofern der
Teilnehmer Kaufmann i.S.d. Gesetzes ist, Frankfurt am Main.

13. Mit der Unterschrift der Anmeldung erkennt der LT diese Vertragsbedingungen an.


